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SAB-Förderprogramm für kleine Unternehmen – Regionales Wachstum 

 
Mit der Förderung werden Investitionsvorhaben kleiner Unternehmen (<50 
Mitarbeiter, Bilanzsumme max. 10 Mio. €) unterstützt, die außerhalb der 
Ballungszentren Dresden, Leipzig und Chemnitz liegen. Mit eingeschlossen sind 
Unternehmen, die innerhalb dieser Städte ihren Sitz haben, jedoch außerhalb der Stadt 
eine Investition umsetzen wollen.  

 
 Förderfähige Projekte 

 Zu den förderfähigen Vorhaben zählen Projekte die der Errichtung, Erweiterung und 
 Modernisierung einer Betriebsstätte dienen.  
 
 Zu den förderfähigen Investitionskosten gehören: 
 

· die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten der zum Investitionsvorhaben 
zählenden Wirtschaftsgüter des Sachanlagevermögens (zum Beispiel Gebäude, 
Anlagen, Maschinen), 

· die Anschaffungskosten von immateriellen Wirtschaftsgütern, soweit diese 
aktiviert werden und abschreibungsfähig sind. Immaterielle Wirtschaftsgüter 
sind Patente, Betriebslizenzen oder patentierte technische Kenntnisse sowie nicht 
patentierte technische Kenntnisse.  

 
 Voraussetzungen 

· das geplante Investitionsvolumen muss mind. 20.000 € betragen und  
· der Investitionsbetrag muss die durchschnittlichen Abschreibungen der letzten 

drei Jahre – ohne Berücksichtigung von Sonderabschreibungen – um mind. 50 % 
übersteigen. Alternativ muss der Investitionsbetrag mind. 10 % des durch-
schnittlichen Umsatzes der letzten drei Jahren betragen.    

· die Produkte und Leistungen der Unternehmen sollen überwiegend (nicht 
ausschließlich) regional in einem Radius von 50 km abgesetzt werden. 

· das Vorhaben soll grundsätzlich innerhalb von 24 Monaten umgesetzt werden. 
· neu geschaffene Arbeitsplätze müssen für 3 Jahre nach Beendigung des 

Investitionsvorhabens gesichert sein. 
· Verbleib der geförderten Wirtschaftsgüter für mind. 3 Jahre im Unternehmen.  

   
 Zuwendungsempfänger 

 Grundsätzlich sind bis auf wenige Ausnahmen (Land- und Forstwirtschaft, Gesundheits- 
 und Sozialwesen, Steuer- und Rechtsberatung) alle Branchen förderfähig.  
  
 Zuschusshöhe 
 Der Investitionszuschuss beträgt bis zu 30 % der förderfähigen Kosten. Für Vorhaben im 
 Landkreis Görlitz beträgt der Zuschuss bis zu 40 %. Bei einer Unternehmensnachfolge 
 kann der Zuschuss sogar bis zu 50 % betragen, wenn innerhalb von 2 Jahren investiert 
 wird. Der Zuschuss ist auf maximal 200.000 € begrenzt.  
 
 Link: https://www.sab.sachsen.de/regionales_wachstum 
 

https://www.sab.sachsen.de/regionales_wachstum
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Honorarrechnung digital  

 
Künftig ist es uns möglich, Ihnen Ihre Rechnung elektronisch zu übersenden.  Einzige 
Bedingung ist Ihre einmalige Zustimmung.   
 
In diesem Zusammenhang werden wir Ihnen in den nächsten Tagen eine 
Einverständniserklärung per Mail zusenden. Wir würden Sie bitten, soweit ein 
elektronischer Versand gewünscht wird, die Mail kurz mit Ihrer Zustimmung zu 
beantworten.  
 

Arbeitnehmer Online  
 
 Immer mehr von Ihnen nutzen die Möglichkeit der digitalen Lohnabrechnung. Mit Hilfe 
 von Arbeitnehmer Online können Sie Ihren Beschäftigten folgende Dokumente online zur 
 Verfügung stellen:  
 

o Brutto/Netto-Abrechnungen,  
o Lohnsteuerbescheinigungen und  
o Sozialversicherungsnachweise online. 

 
 Die Dokumente stehen Ihren Mitarbeitern zehn Jahre lang im Portal zum Abruf bereit.   
  
 Ihre Vorteile im Überblick: 
 

o Dokumente werden nach der Lohnabrechnung automatisch bereitgestellt, es 
entfällt der Arbeits- und Zeitaufwand, um die Abrechnungen zu verteilen. 

o Das Ausdrucken, Abheften oder abspeichern und sichern von Unterlagen entfällt, 
da im digitalen Archiv alle Auswertungen der letzten 10 Jahre gespeichert werden.  

o Arbeitnehmer haben orts- und zeitunabhängig Zugriff auf Ihre Lohnunterlagen. 
o Die Nachfrage von Mitarbeitern bei Verlust von Dokumenten entfällt. 
o Sie als Arbeitgeber haben jederzeit digitalen Zugriff auf sämtliche Auswertungen. 
o Entfall des aufwendigen, verschlüsselten E-Mail-Versands.   

 
Kanzlei-Neuigkeiten 
 

o Seit dem 01. Juli 2020 verstärkt unsere neue Kollegin, Frau Helena Laub, unser 
Team in Waldheim. Frau Laub ist gelernte Steuerfachangestellte und verfügt über 
mehr als 10 Jahre Berufserfahrung.     
 

o Mit Wirkung zum 01. Juli 2020 wurde Herrn Koller von der Kanzleiführung 
sowohl für den Standort in Dresden als auch in Waldheim Handlungsvollmacht 
erteilt. 


